


Problemübersicht zur Widerklage und Drittwiderklage

I.
Reichweite des § 33

Umstritten ist, ob § 33 ZPO lediglich einen weiteren besonderen Gerichtsstand regelt (so ThP Rz.1, Zöller Rz.2) oder ob die Vorschrift auch eine weitere zusätzliche besondere Prozeßvoraussetzung für die Widerklage darstellt (so die Rspr.).

Bsp.: A aus Wiesbaden verklagt B aus Frankfurt vor dem LG Frankfurt auf Rückzahlung von 45.000 € aus Darlehen. B erhebt Widerklage beim LG Frankfurt auf Rückzahlung des Kaufpreises nach Rücktritt wegen Fehlerhaftigkeit der Kaufsache in Höhe von 15.000 €. Beide Parteien sind anwaltlich vertreten und verhandeln zur Sache.

Dies ist dann zu problematisieren, wenn es an der Konnexität i.S.d. § 33 ZPO fehlt und keine rügelose Einlassung erfolgt ist (nach Lit. über § 39 ZPO, nach BGH über § 295 ZPO).

Nach der h.L. ist danach zu fragen, ob sich die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nicht aus einer anderen Vorschrift ergibt,

- wenn ja, wäre die Widerklage zulässig, jedoch nach § 145 II ZPO zu trennen !!

- wenn nein, wäre die Widerklage als unzulässig abzuweisen, sofern kein Verweisungsantrag an das zuständige Gericht nach § 281 ZPO gestellt wurde.

Nach Ansicht des BGH müßte diese Wi​derklage als unzulässig abge​wie​sen wer​den. Dies steht aber gerade im Widerspruch zu § 145 II, der gerade von der Zulässigkeit der Widerklage ausgeht.

II.
Selbständigkeit der Widerklage

Zwar ist die Rechtshängigkeit der Haupt​klage zum Zeitpunkt der Erhebung der Wi​derklage besondere Prozeßvoraussetzung der Widerklage; danach ist die Widerklage jedoch unabhängig vom Fortbestand der Hauptklage zu behandeln, d.h. sie bleibt wirksam, wenn die Hauptklage zurückge​nommen wird (sog. Sprungbrett).

III.
sachliche Zuständigkeit

Gem. § 5 Hs.2 ZPO ist keine Addition des Streitwertes vorzunehmen. Liegt der Streitwert der Widerklage über 5.000 Euro, derjenige der Hauptsache darunter, ist auf § 506 ZPO einzugehen. (Verweisung ans Landgericht). Im umgekehrten Fall ergibt sich die Zuständigkeit des LG für die Wi​derklage nach h.M. aus § 506 ZPO analog .

Bsp.: A klagt vor dem LG 15.000 € ein. B erhebt Widerklage in Höhe von 4.000 € und stützt diese auf den selben Lebenssachverhalt.

IV.
Die Drittwiderklage

Der BGH forderte früher das kumulative Vorliegen folgender vier Vo​raus​setzungen:

· Die Klage muss zumindest auch gegen den Kläger erhoben sein;

· es müsse Konnexität gemäß § 33 ZPO vorliegen;

· die Voraussetzungen von §§ 59, 60 ZPO müssten vorliegen;

· schließlich müssten auch noch Sachdienlichkeit gemäß § 263 ZPO oder - zumindest - § 267 ZPO vorliegen.

Mittlerweile besteht Einigkeit dahinge​hend, dass die Drittwiderklage nicht an § 33 ZPO zu messen ist. Es sind daher nicht des​sen Voraussetzungen zu prüfen (Konnexität), es greift aber auch anderer​seits nicht dessen Privilegierung (besonderer Gerichtsstand) ein.

Bsp.: A verklagt den B auf Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall, der sich in Wiesbaden ereignet hat. B erhebt Widerklage gegen den Kläger und seine Haftpflichtversicherung, die ihren Sitz in Coburg hat.

Die h.L. dagegen sieht die Drittwiderklage als speziellen Fall der Streitgenossenschaft i.S.d. §§ 59, 60 ZPO an. Im Falle des Nichtein​greifens dieser Vorschriften müsste dann gem. § 145 ZPO eine Prozesstrennung er​folgen !
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